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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Stiftung eines Ehrenzeichens für Mitglieder
der Feuerwehren betreffend.

Cudwig II.
von Gottes Gunaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Bhein,

Derzog von Bayern, Franken und in Bchmaben ett. ett.

Wir finden Uns bewogen, in Anerkennung der vielfach bewährten ausgezeichneten
Dienste der in Unserem Lande bestehenden Feuerwehrcorps zu verordnen, was folgt:
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